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BULLETIN

DER

BUNDESREGIERUNG

Nr. 12-2 vom 1. März 2000

Rede der Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Heidemarie Wieczorek-Zeul, 

   bei der Internationalen Konferenz der Stiftung Entwicklung und Frieden

   am 12. Februar 2000 in Bonn:

„Die globale Herausforderung beantworten:

Von Entwicklungshilfe zur globalen Strukturpolitik“

Meine Damen und Herren,

liebe Gäste,

ich freue mich, dass ich heute Nachmittag die Gelegenheit habe, über die weiteren Perspektiven des Nord-Süd-Dialogs zu sprechen. 

Von Willy Brandt stammt eine Kernaussage, die für mich heute ein zentraler Leitfaden ist: „Entwicklungspolitik ist die Friedenspolitik des 21. Jahrhunderts“. Willy Brandt war Visionär. Er war keineswegs ein Utopist. Er besaß den Mut, sich von den herkömmlichen Wegen und Erklärungsmodellen zu lösen, über den Tellerrand der nationalen Interessen hinauszublicken, neue Allianzen einzugehen und Szenarien für eine lebenswerte Zukunft für alle Menschen zu entwickeln. Viele seiner Anliegen und Visionen sind heute so aktuell wie vor zwanzig Jahren. Der Brandt-Bericht ist mehr als ein historisches Dokument – seine Motivation und große Teile seiner politischen Agenda behalten auch zu Beginn des 21sten Jahrhunderts Gültigkeit. 

Wir sollten uns aber nicht allein der damaligen Vorschläge erneut annehmen: Wir sollten uns auch den Mut und die Entschlossenheit Willy Brandts zum Vorbild nehmen. Die heutige Politik ist viel zu oft von bloßem Pragmatismus und Resignation geprägt. Häufig ist die Rede vom Primat der Ökonomie. Willy Brandt hätte sich dieser Sicht sicherlich niemals angeschlossen. Auch ich halte sie für falsch: Politische Entscheidungen haben die Weichen für die Entwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte gestellt. Wir haben es auch in der Hand, Fehlentwicklungen zu korrigieren – vorausgesetzt, wir bringen den politischen Willen dazu auf. In diesem Sinne sollten wir uns positiv zum Primat der Politik bekennen.

Wir haben in vielen Lebensbereichen Fortschritte erzielt, nicht zuletzt auch in den Entwicklungsländern: In allen Regionen der Welt haben die Menschen heute eine deutlich höhere Lebenserwartung. Weltweit ist auch die Zahl der Erwachsenen angestiegen, die lesen und schreiben können. Gleichzeitig verlangsamte sich der Anstieg des weltweiten Bevölkerungswachstums. 

Mehr Menschen als je zuvor leben in demokratisch geführten Ländern. Die Erfolge haben sich nicht in dem Umfang eingestellt, wie Willy Brandt und viele andere sich dies vor zwanzig Jahren erhofften. Trotzdem darf man sie nicht unterbewerten. Hinter diesen Zahlen verbergen sich Millionen menschlicher Schicksale. Professor Muhammad Yunus, Gründer der bekannten Grameen Bank in Bangladesh, hat dies kürzlich treffend wie folgt zusammengefasst: „Wenn einer Familie, die nur eine Mahlzeit am Tag hat, zu einer zweiten verholfen wird, wenn einer Frau, die keine Kleider zum Wechseln hat, der Kauf eines Bekleidungsstücks ermöglicht wird, dann ist das ein Entwicklungswunder.“

In anderen Bereichen hat die Entwicklung die Erwartungen des Brandt-Berichts sogar bei weitem übertroffen: Wer hätte sich 1980 vorstellen können, dass die Vertreter der gesamten Staatengemeinschaft, beobachtet und unterstützt von einer Vielzahl von Nichtregierungsorganisationen, in den 90er Jahren zu mehreren Weltkonferenzen zusammenkommen würden, um Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit suchen? Die Ergebnisse dieser Konferenzen, die völkerrechtlichen Verträge, insbesondere die Agenda 21, sind Ausdruck eines wachsenden internationalen Konsensus und bilden ein wertvolles Fundament, auf das wir in diesem neuen Jahrhundert aufbauen können, wenn wir die globalen Herausforderungen politisch meistern wollen.

In den vergangenen Jahrzehnten ist aber auch die Ungleichheit in den Lebensbedingungen zwischen Arm und Reich drastisch angestiegen. So verfügen heute die drei reichsten Menschen der Welt über ein Vermögen, das größer ist als das gesamte Bruttoinlandsprodukt aller am wenigsten entwickelten Länder mit ihren 600 Millionen Einwohnern zusammen. Lag das Einkommen des reichsten Fünftels der Weltbevölkerung 1960 noch 30 mal höher als das Einkommen des ärmsten Fünftels, so betrug dieses Verhältnis 1997 schon 74 zu 1. Die reichsten 20 Prozent erzielen heute 86 Prozent des Welt-Bruttosozialprodukts, 80 Prozent der Weltexporte und verfügen, um nur ein Beispiel zu geben, das den Zugang zum technischen Fortschritt symbolisiert, über 3/4 aller Telefonanschlüsse. Die ärmsten 20 Prozent kommen in allen drei Bereichen kaum über 1 Prozent hinaus. Zu Beginn dieses Jahrhunderts leben nicht weniger Menschen in absoluter Armut, sondern mit circa 1,5 Milliarden Menschen mehr denn je!

Die wachsende globale Ungleichheit zeigt, dass das Versprechen einer gerechten Entwicklung noch immer unerfüllt ist. Die zunehmende Kluft zwischen Arm und Reich stellt eine Bedrohung für uns alle dar. Sie ist Auslöser für nationale und internationale Konflikte. Sie schürt den Fundamentalismus. Sie beschleunigt die Zerstörung der natürlichen Ressourcen. Sie verschärft die Unterschiede in den Arbeitsbedingungen und damit den internationalen Wettbewerb. Dies hat in den letzten Jahren vielfach zu einem Abbau sozialer Standards beziehungsweise zu einer unmenschlichen Ausbeutung von Arbeitskräften geführt. Sie destabilisiert Gesellschaften und gefährdet auf lange Sicht viele der Freiheiten und Errungenschaften, die mühsam errungen worden waren. In unserer vielfach vernetzten Welt gibt es keine Wohlstandsinseln, die sich diesen Herausforderungen nicht stellen müssen. Ein Abbau der Kluft zwischen Arm und Reich ist ein Gebot der Gerechtigkeit, der Solidarität wie auch der Vernunft. Ich sehe hierin die zentrale Herausforderung unserer Zeit. 

Hierzu beizutragen, ist eine vorrangige, wenn nicht die Aufgabe der Entwicklungspolitik. Wir wissen heute, dass die Eigenanstrengungen unserer Partner eine notwendige, wenn auch allein nicht hinreichende Bedingung für Fortschritte sind. Nur die Länder können Entwicklungserfolge erzielen, in denen die politischen Entscheidungsträger den nötigen politischen Willen aufbringen und die nationalen Voraussetzungen schaffen: die Achtung der Menschenrechte, die Schaffung demokratischer Strukturen, den Aufbau einer sozial orientierten Marktwirtschaft und einen verantwortungsvoll handelnden Staat, der die begrenzten Ressourcen für produktive und entwicklungsorientierte Aufgaben einsetzt und diese nicht durch Korruption abzweigt oder für Rüstungsausgaben verschwendet. 

Wir haben aber auch festgestellt, dass diese nationalen Anstrengungen durch ein günstiges internationales Umfeld ergänzt werden müssen. Viele Herausforderungen lassen sich heute nicht mehr auf der nationalen Ebene lösen. Internationale Finanzspekulationen oder unfaire Welthandelsbedingungen können Entwicklungserfolge von Jahrzehnten in kürzester Zeit zunichte machen, wie wir in der Asienkrise gesehen haben. Diese Probleme zu lösen bedarf des engagierten Einsatzes der gesamten internationalen Staatengemeinschaft.

Wenn wir das Versprechen einer gerechten Entwicklung in diesem Jahrhundert erfüllen und die unakzeptablen Ungleichheiten zwischen Arm und Reich überwinden wollen, müssen wir auch unser Verständnis von Entwicklungspolitik ändern. Die Entwicklungshilfe von gestern hat häufig karitativ-paternalistische Lösungen gesucht. Heute geht es der Entwicklungspolitik vor allem darum, in partnerschaftlicher Weise entwicklungsfördernde Strukturen und Kräfte in unseren Partnerländern zu mobilisieren und zu stärken. Hierauf müssen wir aufbauen und noch einen Schritt weiter gehen. Entwicklungspolitik muss sich auch als ein Element globaler Strukturpolitik verstehen und die internationalen Rahmenbedingungen für global nachhaltige Entwicklung beeinflussen! Dies betrifft letztlich auch unser eigenes Verhalten und die Kohärenz unserer Gesamtpolitik. Natürlich kann die Entwicklungspolitik diese Aufgabe nicht alleine schultern. Sie kann aber wichtige Anstöße geben und – im Sinne des Brandt-Berichts – Visionen nicht nur entwickeln, sondern auch konkret zu ihrer Verwirklichung beitragen.

Ich sehe die Aufgabe der Politik dabei nicht als bloße Hüterin der Deregulierung, damit die freien Kräfte des Marktes sich ungebremst entfalten können. Ein solcher Weg mag den Wohlstand des reichsten Fünftels der Weltbevölkerung weiter mehren. Unregulierte Marktmechanismen sind jedoch nicht in der Lage, die offenkundigen Fehlentwicklungen zulasten der Armen zu korrigieren und für eine gerechte Verteilung des Wohlstands zu sorgen. Dies haben die vergangenen Jahre deutlich gezeigt. Das Engagement von Sozialdemokratie und Gewerkschaften in Deutschland und vielen europäischen Ländern hat viele Jahrzehnte benötigt, um den Kapitalismus im Rahmen des Nationalstaats zu bändigen und ihm ein menschliches Antlitz zu geben. Diese Aufgabe stellt sich uns nun angesichts der Globalisierung besonders dringend auf der internationalen Ebene, wenn wir den Anspruch auf demokratische Gestaltung nicht aufgeben wollen. Das würde aber die Selbstaufgabe der Politik gegenüber einem „Weltmarktautoritarismus“ bedeuten!

Wir sollten uns positiv zum Primat der Politik bekennen. Wir müssen die Globalisierung durch unsere Politik aktiv gestalten. Wir müssen der „unsichtbaren Hand“ wieder einen klaren Kopf geben. Dabei werden wir in vielen Fällen nur dann erfolgreich sein können, wenn wir gemeinsam die Weitsicht und den notwendigen politischen Willen zu Stande bringen, unsere Visionen Wirklichkeit werden zu lassen.

Ich halte die heutige Konferenz für den richtigen Ort, um einige aus meiner Sicht zukunftsfähige Visionen zu skizzieren. 

„Global Governance“ ist notwendig. Wir werden aber immer mehr auch internationale Strukturen und Institutionen fortentwickeln müssen („global government“). Sie sind die Voraussetzung für international legitimierte Entscheidungen. Sonst bleiben die institutionellen Möglichkeiten in ihrer linearen Fortentwicklung weit hinter den sich exponentiell entwickelnden wirtschaftlichen Antriebskräften zurück. Dies würde eine demokratischen Gestaltung fast unmöglich machen.

Ich möchte mich dabei auf die Frage konzentrieren, welche globalen Regeln und Strukturen ich für eine gerechte Entwicklung für notwendig erachte. Gegen Ende werde ich meine Ausführungen am Beispiel eines zentralen Themas, der Finanzierung von Entwicklung, konkretisieren.

Basis für jede Form globaler Strukturpolitik ist ein internationaler, gesellschaftlich getragener Konsens über universelle Grundwerte. Dieser hat sich gerade angesichts der Universalisierung von Informationen in gewissem Umfang bereits herausgebildet. Die Charta der Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die darauf aufbauenden Menschenrechtskonventionen sowie die Ergebnisse der Weltkonferenzen der 90er Jahre sind wichtige Elemente eines solchen Grundkonsenses. 

Entwicklungspolitik arbeitet über nationale und kulturelle Grenzen hinweg und trägt dabei zur Herausbildung universeller Grundwerte bei. Zudem unterstützen wir unsere Partner, damit sie gleichberechtigt an diesem Prozess teilnehmen können. Auf der Basis der universellen Grundwerte muss der globale Rechtsrahmen gestärkt werden. Das geltende Völkerrecht kann Ausgangspunkt sein, muss aber weiterentwickelt und verbindlicher werden, zum Beispiel im Hinblick auf die Ergebnisse der Weltkonferenzen der 90er Jahre.

Die Grenzen des Nationalstaats dürfen Verbrechern an der Menschheit nicht länger Schutz bieten. Die Schaffung eines Internationalen Strafgerichtshofs ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung – wir müssen sie mit allem Engagement vorantreiben und seiner Gerichtsbarkeit Geltung verschaffen. Auf regionaler Ebene halte ich auch die EU-Grundrechtscharta für ein wichtiges Projekt. 

Unsere Entwicklungspolitik setzt sich für die Realisierung des Internationalen Strafgerichtshofes ein und fördert gezielt Maßnahmen, die bereits existierenden Normen des Völkerrechts, wie zum Beispiel die Menschenrechtskonventionen, auch im nationalen Rechtssystem unserer Partnerländer zu verankern. Zudem unterstützen wir die Schaffung von Individualbeschwerdeverfahren auf internationaler Ebene, zum Beispiel bei Verletzungen der Rechte der Frauen oder der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte. Die Menschenrechtskonventionen müssen eine konkrete und einklagbare Berufungsgrundlage werden. 

Universelle Grundwerte und globales Recht müssen durch den Ausbau der globalen Institutionen ergänzt werden. Die Nationalstaaten müssen sich dem Prinzip einer geteilten Souveränität und einer Aufgabenteilung mit übergeordneten Institutionen weiter öffnen. Dabei sollten wir uns von dem Grundgedanken der Subsidiarität leiten lassen. 

Wir haben es heute mit einer Vielzahl internationaler Organisationen zu tun, die im Verlauf der letzten Jahrzehnte in einem nicht immer systematisch gestalteten Prozess entstanden sind. Ihre Kompetenzen sind oft sehr spezifisch, ihre Mandate widersprechen sich zum Teil, in aller Regel werden sie von einigen wenigen mächtigen Nationalstaaten dominiert. Diese Situation muss geändert werden.

Wir stehen im 21sten Jahrhundert vor der Aufgabe, dieses Geflecht zu entzerren, institutionell zu straffen und mit Mandaten zu versehen, die den Herausforderungen unserer Zeit entsprechen. Am Ende dieses Prozesses könnten einige wenige, aber starke globale Institutionen unter dem Dach der Vereinten Nationen stehen. So hat zum Beispiel Professor Ingomar Hauchler in jüngster Zeit vorgeschlagen, eine Sicherheits-, eine Umwelt-, eine Entwicklungs- und eine Wirtschaftsorganisation zu schaffen. Ich weiß, dass diese Vision angesichts unserer oft kleinteiligen Reformdiskussion zunächst utopisch klingt. Sie setzt einen enormen politischen Willen voraus wie auch die Bereitschaft der Staaten, auf einen Teil ihrer Souveränität zu verzichten. Wer aber hätte sich beispielsweise vor 50 Jahren die Entwicklung der Europäischen Union als politische Union vorstellen können? Wer hätte noch vor zwanzig Jahren daran geglaubt, dass in dieser Union neben den westeuropäischen Ländern auch Länder wie Polen, Ungarn, die baltischen Staaten und vielleicht die Türkei ihren Platz finden werden?

Wie müssten die Reformen in den einzelnen Bereichen aussehen?

Im Sicherheitsbereich ist eine Reform des UN-Sicherheitsrats überfällig. Dabei ist es zum einen notwendig zu einem umfassenden Begriff von Sicherheit kommen, der weit vor dem Beginn militärischer Konflikte zum Tragen kommt. Der Fokus muss auf die frühzeitige Vermeidung gewalttätiger Konflikte gerichtet werden. Zum anderen müssen wir eine gleichberechtigtere Repräsentanz aller Weltregionen und Ländergruppen erreichen. Hierzu gehört, dass endlich das Vetorecht im VN-Sicherheitsrat überwunden wird. Solange es Länder gibt, die von jeder internationalen Sanktion ausgenommen sind, solange kann von einer Annäherung an „global government“ nicht gesprochen werden.

In diesem Sinne gehört zum Sicherheitsbereich auch der Ausbau und die Stärkung des globalen Rechts. Bei massiven Verletzungen dieses Rechts sowie bei der Bedrohung des Friedens müssen wirksame und schnellere Sanktionsmechanismen gefunden werden.

Im Umweltbereich können wir bereits auf zahlreiche internationale Regime und verbindliche völkerrechtliche Regelwerke zurückgreifen. Hier geht es vor allem darum, bestehende Inkonsistenzen oder Überschneidungen in den Mandaten zu vermeiden. Dabei müssen wir auch die Blockademöglichkeiten einzelner Staaten überwinden, die bisher dazu führen, dass die ökologischen Herausforderungen und die Zerstörung unserer natürlichen Ressourcen noch immer schneller anwachsen, als die von uns gefundenen und umgesetzten Lösungen.

Auch im Entwicklungsbereich haben wir es mit einem nur schwer überschaubaren Geflecht von Institutionen zu tun. Neben den nationalen Gebern und ihren Zusammenschlüssen existieren Organisationen unter dem Dach der Vereinten Nationen sowie der Weltbank und der regionalen Entwicklungsbanken. Unterschiedliche Ziele und Interessen führen noch immer dazu, dass die begrenzten Ressourcen oft nicht optimal eingesetzt werden. Unser Ziel muss auch hier sein, das Prinzip der Subsidiarität zu betonen und die Mandate der verschiedenen Institutionen besser aufeinander abzustimmen. Langfristig muss es aus meiner Sicht darum gehen, die Vielzahl der Organisationen unter einem konsistenten Dach zusammenzuführen. Dieses könnte gemeinsam von der Weltbank und UNDP gebildet werden.

Im Wirtschafts- und Finanzbereich schließlich geht es vor allem um die Fragen der demokratischen Kontrolle, der Transparenz und Berechenbarkeit des Finanzsystems sowie der Einigung auf international gültige soziale und ökologische Mindeststandards. Wir dürfen nicht akzeptieren, dass kurzfristige Währungsspekulationen ganze Volkswirtschaften an den Rand des Abgrunds führen. Genauso wenig kann auf Dauer ein Welthandelssystem hingenommen werden, das zum Beispiel ausbeuterische Kinderarbeit oder die Verhinderung von freien Gewerkschaften als Standortvorteil belohnt. Vielmehr müssen auch die Wirtschafts- und Finanzinstitutionen auf die Grundsätze einer menschlichen und gerechten Entwicklung verpflichtet werden. Die neue Ausrichtung des IWF, jetzt bei den auf die Entwicklungsländer ausgerichteten Programmen auch soziale Ziele prioritär zu berücksichtigen, halte ich für einen ersten wichtigen Schritt in diese Richtung. Damit die Entwicklungsländer aber bereit sind, das Welthandelssystem in diesem Sinne zu reformieren, müssen die Industrieländer den offenen beziehungsweise verdeckten Protektionismus abbauen und ihrerseits zur Entwicklung einer produktiven Wirtschaft in den Partnerländern beitragen.

Die bestehenden globalen Institutionen, insbesondere der IWF und die Welthandelsorganisation, aber auch die vielen Sonderorganisationen in diesem Bereich, müssen besser aufeinander abgestimmt und können langfristig vielleicht sogar zusammengeführt werden. Die Entscheidungskompetenzen dürfen sich dabei nicht alleine an der wirtschaftlichen Macht der einzelnen Mitgliedsländer orientieren. Auch die Interessen der wirtschaftlich Schwachen müssen angemessen repräsentiert werden. 

Insgesamt muss sich die Gestaltung globaler Politik im 21sten Jahrhundert stärker als bisher legitimieren. Wir müssen ein System überwinden, in dem einerseits noch häufig wenige mächtige Nationalstaaten ihre nationalen Interessen durchsetzen – unabhängig von der Frage, ob dies auch dem Wohl aller dient –, während gleichzeitig andere bedeutende Akteure, wie zum Beispiel die internationale Wirtschaft, weitestgehend außerhalb der politischen Kontrolle stehen. Die weltweiten massiven Proteste gegen den Beginn einer neuen Welthandelsrunde zeigen den wachsenden Unmut vieler Menschen, die sich durch diese Strukturen nicht mehr repräsentiert fühlen. 

Wir müssen darüber nachdenken, wie wir globale Entscheidungen und internationale Organisationen direkter als bisher einer demokratischen Kontrolle unterwerfen können. In einem ersten Schritt könnten demokratisch legitimierte regionale Vertretungen, vielleicht vergleichbar dem europäischen Parlament, aufgebaut beziehungsweise in ihren Kompetenzen gestärkt werden. Darüber hinaus sollten auch andere Akteure, die Wirtschaft, die Forschung, die Massenmedien und vor allem die international tätigen Nichtregierungsorganisationen als Vertreter der Zivilgesellschaft stärker beteiligt werden. Sie alle spielen eine bedeutende Rolle in unserer heutigen globalisierten Welt. Wir sollten ihre Kräfte und Potenziale nutzen, sie in internationale Entscheidungen einbinden, uns aber gleichzeitig mit ihnen auf Regelwerke verpflichten und sie somit auch für eine demokratische Kontrolle zugänglich machen. 

Wie ich eingangs ausgeführt habe, ist eine der zentralen und drängendsten globalen Herausforderungen die Überwindung der entstandenen Ungleichheiten zwischen Arm und Reich. Wir können und dürfen nicht akzeptieren, dass 1,5 Milliarden Menschen – das heißt ein Viertel der Weltbevölkerung! – von weniger als einem Dollar pro Tag leben muss, dass 840 Millionen Menschen unter Mangelernährung leiden und täglich Zehntausende von Menschen, vor allem Kinder, den Hungertod sterben müssen.

Die Bekämpfung der absoluten Armut gehört zu den elementaren Zielen, zu denen sich die Staatengemeinschaft bei der Weltkonferenz für soziale Entwicklung, 1995 in Kopenhagen, verpflichtet hat. Die in der OECD zusammengeschlossenen Geberländer haben dieses Ziel später konkretisiert: Bis 2015 soll der Anteil der absolut Armen in der Welt um 50 Prozent reduziert werden. IWF, Weltbank und viele andere haben sich mittlerweile ebenfalls explizit zu diesem ehrgeizigen Ziel bekannt. 

Die Überwindung der unakzeptablen Diskrepanz zwischen Arm und Reich, die Bekämpfung der absoluten Armut, wie auch menschliche Entwicklung insgesamt brauchen mehr als Lippenbekenntnisse. Sie benötigen ausreichende Finanzmittel, um Realität zu werden! Zuallererst müssen hierzu Lösungen auf nationaler Ebene gefunden werden. Es ist die Aufgabe jedes Staates, die eigenen Ressourcen produktiv und sozialorientiert zu verwenden, Korruption zu bekämpfen und die Voraussetzungen zu schaffen, die es jedem Individuum ermöglichen, aus eigener Kraft Armut zu überwinden und ein menschenwürdiges Leben zu führen. 

Für viele Länder ist eine Entwicklung allein aus eigener Kraft nicht möglich. Sie brauchen die Solidarität der anderen Staaten durch zusätzliche externe Finanzierung: sei es im Sinne einer einmaligen Starthilfe oder aber in besonderen Notfällen auch über einen längeren Zeitraum hinweg. In anderen Fällen müssen Länder aus ausweglosen Situationen befreit werden, um zum Beispiel durch den Erlass von Schulden 
überhaupt wieder die Freiräume für eine eigenständige Entwicklung zu erhalten.

Wer die globalen Herausforderungen beantworten will, kommt nicht umhin, eine Lösung für die Frage zu finden, wie wir Entwicklung verlässlich finanzieren können. Willy Brandt und die Nord-Süd-Kommission haben sich vor zwanzig Jahren ebenfalls intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Es existieren hierzu zahlreiche Resolutionen der Vereinten Nationen sowie die Beschlüsse der Weltkonferenzen der 90er Jahre. Im kommenden Jahr soll die Entwicklungsfinanzierung im Mittelpunkt einer besonderen Veranstaltung der Vereinten Nationen stehen.

Ich möchte mich daher im letzten Teil meiner Rede etwas ausführlicher mit dieser Frage beschäftigen und mit Blick auf die kommenden Monate und Jahre mögliche Antworten aufzeigen. Die Quellen für die internationale Finanzierung von Entwicklung sind in den letzten Jahren und Jahrzehnten vielfältiger geworden. Dabei zeichnen sich heute bei den verschiedenen Finanzierungsformen ganz unterschiedliche Tendenzen ab. 

Der Anteil der öffentlichen Entwicklungsleistungen (ODA) der Industrieländer ist – gemessen an ihrem Bruttosozialprodukt – in den letzten Jahren insgesamt zurückgegangen. Die angestrebten 0,7 Prozent erreichten 1998 nur unsere Nachbarn Dänemark und Niederlande, sowie Norwegen und Schweden. Die volumenmäßig großen Geberländer hingegen erreichen diese Messlatte bei weitem nicht. In absoluten Zahlen fiel die Gesamt-ODA aller Geber von 60,3 Milliarden US-Dollar im Jahre 1994 auf 51,6 Milliarden US-Dollar im Jahre 1998. Willy Brandt hatte vor zwanzig Jahren nicht nur gefordert, das 0,7 Prozent-Ziel nach einem festen Zeitplan bis 1985 zu erreichen. Er schlug sogar vor, bis Ende des Jahrhunderts, die Ein-Prozent-Marke anzustreben. Davon sind wir weiter entfernt denn je! 

In Deutschland hat die Kohl-Regierung in 16 Jahren den Umfang der öffentlichen Entwicklungsleistungen von 0,48 Prozent des BSP 1982 auf 0,26 Prozent im Jahre 1998 gedrosselt. Die gleichzeitig in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgebürdete Schuldenlast zwingt momentan zu einer Konsolidierung unseres Staatshaushalts. Dies erfordert schmerzhafte Einschnitte in allen Politikbereichen. Trotz meiner Bemühungen wurde der Entwicklungsetat  – nach einem leichten Anstieg im letzten Jahr – nicht ausgenommen. Es ist aber meine feste Überzeugung: Die Mittel für die entwicklungspolitische Zusammenarbeit müssen bei uns und international wieder steigen, wenn wir die notwendigen Aufgaben bewältigen wollen. 

Seit einigen Jahren steigt die Bedeutung der privaten Kapitalzuflüsse immer mehr an. Auslandsinvestitionen sind heute die treibende Kraft im weltwirtschaftlichen Verflechtungsprozess. Insbesondere die späten achtziger und die neunziger Jahre waren durch einen sprunghaften Anstieg der privaten Kapitalzuflüsse gekennzeichnet. 

1998 betrugen die gesamten Nettokapitalflüsse in Entwicklungsländer 275 Milliarden US-Dollar. Davon waren nur noch cirka 50 Milliarden US-Dollar staatliche Entwicklungsgelder (ODA). Die kurzfristigen privaten Portfolio-Investitionen beliefen sich auf ungefähr dieselbe Größenordnung. Private Bankkredite betrugen circa 25 Milliarden US-Dollar. Den weitaus größten Anteil, der im Verlauf der letzten Jahre zudem kontinuierlich anstieg, hatten mit cirka 150 Milliarden US-Dollar private ausländische Direktinvestitionen. Diese erreichen allerdings nur wenige, wirtschaftlich leistungsstarke Entwicklungsländer. So konnten 1998 die fünf größten Empfänger 55 Prozent der Investitionen auf sich vereinigen, während die am wenigsten entwickelten Länder gemeinsam nicht einmal ein Prozent erhielten. Ausländische Direktinvestitionen fließen zudem nur selten in Bereiche, die gezielt die Situation der Armen verbessern. Wo immer sie aber zum Transfer von Technologien und unternehmerischem Know how und damit zu einer langfristigen Wirtschaftsentwicklung der Länder beitragen, sollten sie von uns weiter gefördert werden.

Kurzfristige Kapitalanlagen können sogar gewaltige Risiken bergen. Die jüngsten Finanzkrisen in Asien (1997) und Lateinamerika (1998) zeigen, dass ganze Volkswirtschaften in Bedrängnis geraten und langjährige Entwicklungserfolge – gerade hinsichtlich der Armutsbekämpfung – zunichte gemacht werden können, wenn diese spekulativ angelegten Mittel quasi über Nacht wieder abgezogen werden. Eine spürbare und langfristige Erleichterung für die ärmsten Länder bringt die von Deutschland vorangebrachte und von den G7, IWF und Weltbank im letzten Jahr mitgetragene umfassende Entschuldungsinitiative. Diese Initiative wird für über 30 arme, bisher hochverschuldete Länder Mittel in einer Höhe von bis zu 70 Milliarden US-Dollar freisetzen. Voraussetzung für den Erlass ist der Nachweis einer auf Armutsbekämpfung und Entwicklung ausgerichteten Regierungspolitik.

Schließlich ist es in den 90er Jahren gelungen, eine Reihe innovativer Finanzierungsmechanismen im Bereich Umwelt und Entwicklung zu entwickeln. Beim Erdgipfel 1992 in Rio verpflichteten sich die Industrieländer, den Entwicklungsländern zusätzliche Mittel für Investitionen bereitzustellen, die zur Erhaltung des globalen ökologischen Gleichgewichts beitragen. Über die Globale Umweltfazilität GEF und den Montreal Protokoll Fonds werden Programme finanziert, die Treibhausgasemissionen reduzieren, den Artenreichtum erhalten, internationale Gewässer schützen und die Ozonschicht stabilisieren. Alle diese Maßnahmen sind, darauf legen die Entwicklungsländer zu Recht großen Wert, eingebunden in die nationalen Strategien zur nachhaltigen Entwicklung. 

Trotz der Vielzahl dieser Quellen: Die bisherigen Anstrengungen reichen nicht aus! Dies zeigen die wachsende Ungleichheit und die absolut gemessen immer noch steigende Zahl von Menschen, die auf diesem Globus Hunger und Not leiden. Wir müssen neue Wege finden, die Eigenanstrengungen unserer Partnerländer zu unterstützen und zu ergänzen. Ich möchte hierzu vier Vorschläge als Denkanstösse präsentieren, die sich nicht wechselseitig ausschließen und die dieses Thema wieder in die öffentliche Diskussion bringen. 

Die Bereitstellung staatlicher Mittel durch die Industrieländer, aber auch durch reiche OPEC-Länder oder aufstrebende Schwellenländer, muss eine verlässliche Basis erhalten. Sie muss unseren Partnern Anreize für eigene Anstrengungen bieten und gleichzeitig kalkulierbar sein. Unser Ziel muss dabei die Finanzierung von konkreten Entwicklungsfortschritten vor Ort sein. Beim Weltsozialgipfel in Kopenhagen vor fünf Jahren wurde in diesem Sinne das Prinzip gegenseitiger Verpflichtungen vereinbart: Wenn ein Entwicklungsland sich verpflichtet, 20 Prozent seiner Staatsausgaben für die Finanzierung sozialer Grunddienste aufzuwenden, zieht das jeweilige Geberland nach und stellt auch 20 Prozent seiner Entwicklungszusammenarbeit für diesen Sektor bereit. Auf diese Weise werden nachweisbare Reformanstrengungen finanziert. Im Vordergrund steht nicht mehr der Finanztransfer an sich, sondern das angestrebte Ergebnis.

Ich rege an, diese Grundidee der Staatengemeinschaft weiterzudenken: Länder, die nachweisbar Reformen zu Gunsten einer menschlichen Entwicklung durchführen, sollten verbindlich mit der finanziellen Unterstützung der internationalen (Ge-
ber-)Gemeinschaft rechnen können. Die Verpflichtung auf Eigenanstrengungen ist bereits heute fester Bestandteil praktisch aller Formen der Entwicklungszusammenarbeit. Sie hat aber den Nachteil, sich immer nur auf ein von den Gebern einseitig festgesetztes Volumen zu beziehen. Zudem wenden die Geber beziehungsweise die multilateralen Entwicklungsinstitutionen unterschiedliche und teilweise wechselnde Bewertungsmaßstäbe an. So hat auch die Weltbank in einer ihrer jüngsten Evaluierungen gefordert, Konditionalitäten in der Entwicklungszusammenarbeit müssten für die Partner zugleich ein glaubwürdiges Signal für die Selbstverpflichtung der Geber darstellen, entsprechende Anstrengungen der Partner aktiv zu unterstützen.

Die internationale Diskussion der 90er Jahre hat zu einem wachsenden Konsens hinsichtlich messbarer Indikatoren für Entwicklung geführt, auch wenn wir sicherlich noch nicht am Ziel sind. Hierauf könnten wir aufbauen. Länder, die ihre eigenen Ressourcen für Fortschritte bei diesen Indikatoren einsetzen, erhalten von der internationalen Gemeinschaft einen kalkulierbaren Beitrag, um weitere und schnellere Erfolge zu ermöglichen. Einen möglichen völkerrechtsverbindlichen Rahmen für Absprachen zwischen Entwicklungsländern und der Gebergemeinschaft könnten „Partnerschaftsabkommen“ (partnership agreements) bieten, wie sie schon jetzt in der „Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung“ zur Umsetzung nationaler Aktionsprogramme vorgesehen sind. Darin sollen sowohl die inhaltlichen und finanziellen Beiträge aller Beteiligten, das heißt auch der internationalen Gemeinschaft, als auch die zu erfüllenden Voraussetzungen hierfür verlässlich festgelegt werden. 

Die Vorteile einer solchen Vorgehensweise sind offensichtlich: Die Steuerzahler in den Industrieländern hätten die Gewissheit, dass ihre Gelder sinnvoll eingesetzt werden; die Regierungen der Partnerländer wüssten verlässlich, dass sich Reformen im wahrsten Sinne des Wortes auszahlen, und die eigentlichen Gewinner wären die Menschen vor Ort, deren Lebensbedingungen sich zum besseren ändern würden. Schrittweise könnte so die Vertrauensbasis zwischen Industrie- und Entwicklungsländern auf ein neues Fundament gestellt werden.

Besonders gravierende und akute Entwicklungsprobleme begegnen uns in Afrika. Obwohl viele Regierungen nachweisbar Reformanstrengungen zeigen und auch manche Wirtschaftsdaten des Kontinents optimistisch stimmen, leben Millionen von Menschen noch immer in unerträglicher Not und Elend. Die Weltbank hat die aktuelle Situation kürzlich wie folgt zusammengefasst: „Afrika geht es besser, den Afrikanern aber nicht.“ Wir dürfen Afrika nicht alleine lassen! Wir alle haben ein ureigenes Interesse daran, dass die Menschen in Afrika eine Perspektive auf ein menschenwürdiges Leben erhalten, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, die wirtschaftliche Zusammenarbeit, Investitionen und Handelsaustausch fördern, und dass weiteren gewaltsamen Konflikten in unserem Nachbarkontinent vorgebeugt wird. Hierzu könnte ein spezieller, für die Entwicklung in Afrika einzurichtender Fonds dienen, zu dem Staaten, die Wirtschaft, aber auch private Organisationen und Einzelpersonen finanziell beitragen sollten. Nutznießer dieser Mittel sollten speziell die Länder sein, deren Regierungen sich demokratisch legitimieren können und sich nachweisbar darum bemühen, eine entwicklungs- und armutsorientierte Politik umzusetzen und korruptionsfreie Verwaltungsstrukturen aufzubauen.

Noch immer betragen die weltweiten Rüstungsausgaben jährlich rund 700 Milliarden US-Dollar. Dies ist ungefähr 14mal soviel wie die internationale Gebergemeinschaft gemeinsam für staatliche Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stellt. Diese Relation darf uns nicht ruhen lassen! Gerade die Militärausgaben der Entwicklungsländer wachsen momentan jährlich um durchschnittlich 2,5 Prozent, wobei es allerdings starke regionale Unterschiede gibt. Willy Brandt hat daher schon vor 20 Jahren zurecht eine Abgabe auf Waffenherstellung und Rüstungsexporte gefordert. Holland und die Schweiz haben seit längerem staatliche Bürgschaften für Rüstungsgeschäfte stark eingeschränkt oder sogar gänzlich ausgeschlossen. Kürzlich hat auch die britische Regierung beschlossen, Exporte von sogenannten unproduktiven Gütern, wozu auch Rüstungsgüter gezählt werden können, in arme Entwicklungsländer nicht mehr durch Garantien zu unterstützen. In Deutschland haben wir soeben die Richtlinien für die Genehmigung von Rüstungsexporten in Entwicklungsländer weiter verschärft. Wir sollten diese Ideen und konkreten Schritte gemeinsam auf internationaler Ebene aufgreifen und weiterverfolgen. Einer meiner Kollegen, AA-Staatsminister Dr. Zöpel, hat sich vor wenigen Tagen im Bundestag unmissverständlich geäußert: „Es gibt kein Interesse daran, dass in dieser Welt Waffen eingesetzt werden. Man sollte die dafür aufgebrachten Mittel – von wem auch immer – in die Entwicklungszusammenarbeit umlenken.“ Ich kann mich dem nur anschließen.

Die internationale Wirtschaft kann heute sehr viel mehr Kapital mobilisieren als die Staatengemeinschaft. Vor wenigen Tagen hat UNCTAD vermeldet, dass international operierende Unternehmen alleine 1998 weltweit knapp 650 Milliarden US-Dollar im Ausland als Direktinvestitionen getätigt haben. Dies übersteigt die staatlichen Entwicklungsleistungen um mehr als das Zehnfache. Auch die deutschen Direktinvestitionen ins Ausland sind 1998 auf die Rekordsumme von 146,4 Milliarden D-Mark gestiegen. Von diesen Geldern wurden jedoch nur ganze 6,6 Prozent in Entwicklungsländern investiert. Nur marginale 0,6 Prozent erreichten den afrikanischen Kontinent. Hier müssen wir ansetzen. In einer Entwicklungspartnerschaft mit der Wirtschaft müssen wir Allianzen zum gegenseitigen Nutzen bilden. 

Wir können Anreize für private Investitionen schaffen, indem wir zum Beispiel in Einzelfällen vorbereitende Untersuchungen mitfinanzieren, Anschubfinanzierungen fördern oder Sicherheiten übernehmen. In der deutschen Entwicklungspolitik machen wir seit einiger Zeit gute Erfahrungen mit Modellen der Verbundfinanzierung, einer Mischung von öffentlichen und Kapitalmarktmitteln, oder des sogenannten „public-private-partnership“. Beides sind Wege, Direktinvestitionen für Aufgaben der menschlichen Entwicklung einzusetzen. Vor zwanzig Jahren haben Willy Brandt und die Nord-Süd-Kommission mit Mut und Weitsicht und über die Grenzen in unseren Köpfen hinweg ein lebenswertes Zukunftsszenario entworfen. Viele dieser Gedanken haben bis heute nicht an Bedeutung verloren.

Das symbolträchtige Jahr 2000 ist ein geeigneter Zeitpunkt, erneut nach vorne zu schauen. Es gilt, die Vorschläge aus dem damaligen Bericht aufzugreifen und fortzuschreiben. Es wird von uns allen abhängen, ob es uns gelingt, den Mut und den politischen Willen aufzubringen, die richtigen Entscheidungen für eine gerechte und zukunftsfähige Entwicklung zum Wohle aller Menschen auch wirklich zu treffen.

Ich habe ein Szenario der meines Erachtens notwendigen globalen Strukturen skizziert. Insbesondere die Frage, wie wir in Zukunft eine stetige und verlässliche Entwicklungsfinanzierung sicherstellen können, erscheint mir dabei von besonderer Bedeutung zu sein. Die Staats- und Regierungschefs der G8 haben auf ihrem Gipfel im Juni des vergangenen Jahres in Köln gemeinsam die Absicht bekundet, die öffentliche Entwicklungshilfe Schritt für Schritt anheben zu wollen und sie insbesondere den Ländern zugute kommen zu lassen, die davon den besten Gebrauch machen können. Ich möchte heute anregen, dass sich der Millenniums-Gipfel, der im Zusammenhang mit der Generalversammlung der Vereinten Nationen im September diesen Jahres in New York stattfinden soll, und die Sonderveranstaltung der Vereinten Nationen zur Finanzierung von Entwicklung im nächsten Jahr insbesondere auch mit der drängenden Frage beschäftigen, wie wir die Bereitstellung von Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit für Länder, die sich um entwicklungsorientierte Politik bemühen und eigene Anstrengungen zur Bekämpfung von Armut und Ungleichheit unternehmen, verlässlich und berechenbar machen können. Wir brauchen rasche Fortschritte, ganz besonders in Afrika. 

Dabei können wir uns von der Motivation Willy Brandts und der Nord-Süd-Kommission leiten lassen: den Hunger in der Welt zu besiegen, das Massenelend und die herausfordernde Ungleichheit zwischen Arm und Reich zu überwinden. Auf einen Nenner gebracht: Frieden schaffen!

*  *  *  *  *

